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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bürgerbüro und Ordnung"  Nummer: 21/1741 
Staiger-Heinzmann, Ulrike Datum: 03.03.2021 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 16.03.2021 öffentlich 
 Anlagen: 

Parkgebühr-
übersicht 
Rechtsverordnung 
der Stadt Meersburg 
6. Änderung der 
Rechtsverordnung 
der Stadt Meersburg  
  

 
 
3. Anpassung der Parkgebühren der Stadt Meersburg 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
 
Erlass einer 6. Änderung der Rechtsverordnung der Stadt Meersburg über die 
Festsetzung von Parkgebühren 
 
 
Die Rechtsverordnung der Stadt Meersburg über die Festsetzung der Gebühren für das 
Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen wurde am 28.10.2003 erlassen. 
 
Im Rahmen der Überarbeitung der Parksituation in Meersburg wurden in den letzten Jahren 
sowohl die Parkgebühren für Kurzzeitparker als auch die Gebühren für Monatsparkkarten 
und Jahresparkkarten schrittweise erhöht.  
 
Von der Verwaltung und Haushaltskonsolidierungskommission wird eine aktuelle Erhöhung 
der Gebühren für die Kurzzeitparker sowie für Monatsparkkarten und Jahresparkkarten 
vorgeschlagen. Ein Vergleich mit anderen Seegemeinden (z.B. Bodman-Ludwigshafen, 
Überlingen und Lindau) befürwortet diese Gebührenerhöhung. 
 
Die SPD-Fraktion hat in der Gemeinderatssitzung vom 09.02.2021 einen Antrag zum Thema 
„Nächtliches Parken auf dem Bleicheplatz“ gestellt. Die Verwaltung hat den Antrag zum 
Anlass genommen und die nächtlichen Parkgebühren auf allen Parkplätzen inkl. dem 
Parkhaus in der Stefan-Lochner-Straße überprüft. Ergebnis dieser Prüfung ist der Vorschlag, 
eine nächtliche Parkgebühr mit einer Pauschale in Höhe von 2,00 € einzuführen. 
 
Der Antrag der SPD Fraktion findet im Tagesordnungspunkt über die „Änderung der 
Rechtsverordnung der Stadt Meersburg über die Festsetzung von Parkgebühren“ die 
entsprechende Berücksichtigung. 
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Es werden folgende Erhöhungen zum 01.04.2021 vorgeschlagen: 
 
 
Parkgebühren für Kurzzeitparker: 
 
 

Parkzone Aktuelle Gebühr Neue Gebühr 

1 
Fähreparkplatz, 
Uferpromenade 
bis zum Kreisverkehr 
Therme 
 

0,75 € 
je angefangene halbe 
Stunde 

0,90 € 
je angefangene halbe 
Stunde 

2 
alle Parkplätze 
im Bereich  
Uferpromenade ab 
dem Kreisverkehr Therme 
bis zum städtischen 
Seglerhafen, außer Therme 
 

0,65 €  
je angefangene halbe 
Stunde 

0,80 € je angefangene 
halbe Stunde 

3 
alle Parkplätze 
innerhalb der 
Altstadt: 
Bleiche- und  
Kirchplatz, 
Sommertalparkplatz, 
Parkhaus Stefan- 
Lochner-Straße 

0,65 € 
je angefangene halbe 
Stunde 

0,80 € 
je angefangene halbe 
Stunde 

4 
Parkplätze am Allmendweg 
 
 
 

  3,00 €/Tag für PKW 
  5,00 €/Tag für Busse 
10,00 €/Tag Wohnmobile 
              am Feuerwehrhaus 
12,00 €/Tag Wohnmobile 
              am Kreisverkehr 
15,00 €/Tag Wohnmobile 
              Ergetenparkplatz 

  3,60 €/Tag für PKW 
  7,00 €/Tag für Busse 
12,00 €/Tag Wohnmobile 
              am Feuerwehrhaus 
14,00 €/Tag Wohnmobile 
              am Kreisverkehr 
17,00 €/Tag Wohnmobile 
              Ergetenparkplatz 

5 
Töbeleparkplatz 
 
 
 
 

bis zu 3 Stunden 1,00 € 
über   3 Stunden 3,00 € 

bis zu 3 Stunden 3,00 € 
über   3 Stunden 5.00 € 

   
  
Zusätzlich wird ein Nachttarif von 20:00 Uhr – 08:00 Uhr in Höhe von 2,00 € für die alle 
Parkzonen eingeführt. 
 
Die Umsetzung (Umprogrammierung der Parkscheinautomaten) erfolgt baldmöglichst. 
 
Monatsparkkarten und Jahresparkkarten: 
 
Siehe beigefügte Aufstellung  
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Für die übrigen im Stadtgebiet von Meersburg fest vermieteten Stellplätze wird folgende 
Erhöhung vorgeschlagen: 
 

 Aktuelle Gebühr Neue Gebühr 

Stellplätze im Stadtgebiet, 
außer Kirchtobel 

252,00 € 302,40 € 

Kirchtobel 237,00 € 284,40 € 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der 6. Änderung der Rechtsverordnung der Stadt Meersburg  
vom 28.10.2003 über die Festsetzung der Gebühren für das Parken auf öffentlichen  
Straßen und Plätzen zu. 
 
 
  
 
 
 
Staiger-Heinzmann 
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